26. November 2025

Allgemeine Geschiiftsbedingungen Vermietungen
1. Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen

Die nachstehenden Allgemeinen Geschiftsbedingungen (AGB) gelten fiir samtliche Raumlichkeiten,
welche der Forstbetrieb der Burgergemeinde Bern (nachfolgend Vermieterin genannt) seinen
Kund:innen (nachfolgend Mieterschaft genannt) im Rahmen eines Vertrags mietweise iiberlasst, und
fiir die damit verbundenen Leistungen. Die AGB sind integrierender Bestandteil des Vertrags und
gelten mit dem Vertragsabschluss als genehmigt. Es gelten jeweils die aktuellen AGB, welche auf der
Internetseite www.forst.bgbern.ch veroffentlicht sind.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB fiir die Mieterschaft unwirksam oder nichtig sein, bleibt
die Wirksamkeit der iibrigen Bestimmungen unberiihrt. Diese AGB gelten ausschliesslich. Entgegen-
stehende oder abweichende Vereinbarungen bediirfen der Schriftform.

Die Raumlichkeiten werden nur fiir die vertraglich vereinbarte Art der Veranstaltung zur Verfiigung
gestellt. Nicht gestattet sind Anlisse, die indirekt oder direkt mit sektiererischem, sexistischem, ras-
sistischem, extremistischem, diskriminierendem oder dhnlichem Gedankengut in Zusammenhang
stehen.

Die Vermieterin behilt sich das Recht vor, Mietgesuche abzulehnen oder nachtriglich abzusagen,
insbesondere wenn durch Inhalt oder Zielsetzung der Veranstaltung der Ruf, die Werte oder die 6f-
fentliche Wahrnehmung der Burgergemeinde Bern beeintrachtigt werden konnten. Ergdnzend dazu
gelten die Bestimmungen zur Durchfiihrung und zum Abbruch von Veranstaltungen gemass Ziffer

5.2.

2. Vertragsabschluss

Der Mietvertrag kommt durch Vorauszahlung der Mieterschaft zustande. .

Die Vermieterin hat das Recht, ohne vorherige Anzeige an die Mieterschaft, die Raumlichkeiten wei-
terzuvermieten, wenn innert dieser Frist der Vertrag nicht unterzeichnet bei der Vermieterin einge-
troffen ist.

Besondere Einrichtungen und Wiinsche sind vor Vertragsabschluss mit der Vermieterin schriftlich zu
vereinbaren. Anderungen im Vertragstext durch die Mieterschaft erfordern in jedem Fall das vorgin-
gige schriftliche Einverstindnis der Vermieterin.

Die Untervermietung oder sonstige Uberlassung der Riumlichkeiten an Dritte ist untersagt.

Der Vertrag muss zu jeder Zeit vorgelegt werden kénnen.

Burgergemeinde Bern Halenstrasse 10 031 328 86 40
Forstbetrieb 3012 Bern forstbetrieb@bgbern.ch
forst.bgbern.ch


http://www.forst.bgbern.ch/

3. Mietpreis und Mietkonditionen

3.1.  Mietpreis

Mieten und alle weiteren Leistungen werden nach den jeweils geltenden Tarifen verrechnet. Tarife
und Ausstattung sind auf der Internetseite www.forst.bgbern.ch publiziert.

3.2, Zusatzleistungen

Alle weiteren Leistungen, die iiber das iibliche oder vertraglich vereinbarte Mass hinausgehen, sind
im Mietpreis nicht inbegriffen und werden nach Aufwand und effektivem Verbrauch abgerechnet.
Nachfolgende Liste ist nicht abschliessend:

+  Ubermiissig grosser administrativer Aufwand fiir die Vorbereitung der Veranstaltung

» zusitzliche Reinigung bei ausserordentlicher Verunreinigung, Kehrichtentsorgung, Contai-
nerleerung

+ iibermaissig hohe Betriebskosten

« zusatzlicher Dienstleistungsaufwand aufgrund kurzfristiger Programménderung und Umbe-
stellungen.

3.3. Mietdauer

Die vertraglich vereinbarte Mietdauer der Raumlichkeit beinhaltet grundsatzlich auch die Auf- und
Abbauzeit der Mieterschaft von Einrichtungen und Geratschaften, die sie selbst mitbringt.

In der Miete inbegriffen sind folgende Leistungen:
+ Sitzungszimmer: Eine halbe Stunde vor Anlassbeginn

« Waldhiitten: Der Schiissel fiir den Zugang zu den Waldhiitten kann ab 09:00 Uhr des Mietta-
ges bei der zustidndigen Hiittenwartin oder dem zustandigen Hiittenwart abgeholt werden.
Die Waldhiitten diirfen am vereinbarten Datum bis 24:00 Uhr genutzt werden. Aufraumar-
beiten sind am Folgetag bis zur Schliisselriickgabe moglich. Der Schliissel ist spatestens bis
09:00 Uhr des Folgetages der zustindigen Hiittenwartin oder dem zustindigen Hiittenwart
zuriickzugeben.

Eine dariiberhinausgehende Nutzung der Raumlichkeiten — sei es vor dem Anlass fiir zusatzliche
Vorbereitungen oder im Anschluss fiir Aufraumarbeiten — ist nur nach vorgiangiger Absprache mit
der Vermieterin moglich und kann zu Mehrkosten fiihren.

4. Zahlungsbedingungen

Rechnungen des Forstbetriebs sind, vertragliche Abweichungen vorbehalten, innert 30 Tagen nach
Rechnungsstellung ohne jeglichen Abzug zu bezahlen.

Erfolgt innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der Rechnung keine schriftliche und begriindete Beanstan-
dung an die Vermieterin, so gilt die Rechnung als von der Mieterschaft anerkannt. Bei Zahlungsver-
zug ist die Vermieterin berechtigt, Verzugszinsen in Hohe von 5 % zu berechnen.
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Der Forstbetrieb ist berechtigt, jederzeit eine angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung
zu verlangen. Die Hohe und die Zahlungstermine konnen im Vertrag schriftlich vereinbart werden.
Ist in einem Mietvertrag Vorauszahlung vereinbart worden, so steht der Mietvertrag unter der auf-
schiebenden Bedingung, dass die Vorauszahlung rechtzeitig und in voller vereinbarter Hohe geleistet
worden ist.

Fiir die Miete von Waldhiitten findet keine Schliisseliibergabe statt, wenn die Zahlung nicht belegt
werden kann. Die Miete bleibt geschuldet.

5. Vertragsrucktritt und Annullierung

5.1. Durch die Mieterschaft

Wird ein abgeschlossener Mietvertrag durch die Mieterschaft annulliert, so gelten die folgenden An-
nullationsbedingungen:

Eine Reduktion der Mietdauer ist einer Annullation gleichgestellt. Eine teilweise oder gianzliche An-
nullation hat schriftlich — im Minimum per Mail — zu erfolgen.

Die Hohe der Kostenfolge berechnet sich wie folgt:
+ Riicktritt bis 30 Tage vor Veranstaltungsdatum: Es werden keine Aufwandspesen erhoben.
+ Riicktritt 29-21 Tage vor Veranstaltungsdatum: 25 % der vereinbarten Mietsumme
« Riicktritt 20-14 Tage vor Veranstaltungsdatum: 50 % der vereinbarten Mietsumme
+ Riicktritt 13-7 Tage vor Veranstaltungsdatum: 75 % der vereinbarten Mietsumme
» Riicktritt 6-0 Tag vor Veranstaltungsdatum: 100 % der vereinbarten Mietsumme

Leistungen durch externe Dienstleister:innen oder anderweitige Sonderleistungen, die infolge der
Annullation nutzlos werden, sind in jedem Fall und unabhéngig vom Zeitpunkt der Annullation voll-
umfanglich geschuldet.

5.2. Durch die Vermieterin

Die Vermieterin ist berechtigt, bei Vorliegen wichtiger Griinde ohne Verzugsmahnung und ohne An-
setzung einer Frist zur nachtraglichen Erfiillung, mit sofortiger Wirkung und entschadigungslos vom
Vertrag zuriickzutreten.

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

» wesentliche Tatsachen iiber Art und Inhalt der Veranstaltung erst nach Zustandekommen des
Vertrags bekannt werden, insbesondere wenn der Vertrag unter irrefithrenden oder falschen
Angaben zustande gekommen ist;

+ die Mieterschaft den Zahlungsverpflichtungen nicht fristgeméass nachkommt;

« die Mieterschaft die allenfalls geforderten Sicherheitsleistungen oder den Versicherungsnach-
weis nicht erbringt;

+ die Veranstaltung die Werte, den Ruf oder die 6ffentliche Wahrnehmung der Vermieterin
bzw. der Burgergemeinde Bern beeintrachtigen konnte;
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» durch die geplante Veranstaltung die o6ffentliche Sicherheit und Ordnung bedroht ist;
« die Mieterschaft oder die Veranstaltung selbst gegen geltende Gesetze verstosst;

+ eine Durchfiihrung aufgrund hoherer Gewalt nicht moglich ist.

6. Technik / Ausstattung

Die in den Raumlichkeiten vorhandene technische Infrastruktur (z.B. Beamer) darf nur nach Riick-
sprache mit der Vermieterin durch eingebrachte Infrastruktur ersetzt werden. Musikverstarker und
Lichtanlagen sind nicht erlaubt.

Storungen an den von der Vermieterin zur Verfligung gestellten technischen oder sonstigen Einrich-
tungen werden nach Moglichkeit sofort behoben. Schadenersatzforderungen konnen nicht zurtickbe-
halten, gemindert oder mit anderen Forderungen verrechnet werden.

Das Sitzungszimmer wird gemass der auf der Website angegebenen Standardbestuhlung vermietet.
Die Mieterschaft kann die Bestuhlung selbst an ihre Bediirfnisse anpassen. Am Ende der Mietdauer
ist die Ausgangsbestuhlung wiederherzustellen.

7. Werbung, Bildmaterial, Medien und Aufnahmen

Jede Art von Werbung (z.B. Banner) im und an den Gebauden bedarf der vorgiangigen Zustimmung
der Vermieterin.

Die Verwendung von Bildmaterial und Logos der Vermieterin durch Veranstalter:innen bedarf der
vorgangigen schriftlichen Genehmigung der Vermieterin.

Kommerzielle sowie journalistische Foto- und Videoaufnahmen vor, wihrend oder im Anschluss an
die Veranstaltung, die ganz oder teilweise veroffentlicht werden (z. B. iber Medien, Social Media,
Websites, Print-Medien oder andere Publikationskanile), bediirfen der vorgiangigen schriftlichen Be-
willigung der Vermieterin.

8. Gastronomie und Verpflegung

Die Vermieterin bietet keine Gastronomiedienstleistungen an. Dem Mieter steht vorbehalten, mitge-
brachte Getranke und Verpflegung anzubieten und /oder die Verpflegung durch einen Lieferdienst
oder Caterer zu organisieren .

Die Vermieterin iibernimmt fiir eingebrachte Speisen keine Haftung gegeniiber Dritten. Die Mieter-
schaft ist verantwortlich, dass alle Speisen unter Einhaltung der geltenden Lebensmittel- und Hygi-
ene-Gesetzen hergestellt und gelagert worden sind.
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9. Garderobe

Im Forstzentrum an der Halenstrasse 10 steht eine mobile, nicht vom Haus betreute Garderobe zur
Verfiigung. Die Haftung liegt bei der Mieterschaft.

10. Logistik und Parkplatze

10.1. Logistik Miete Waldhiitten

Fiir organisatorische Fragen ist die jeweilige Person zustiandig, die das Waldhaus betreut. Die Mieter-
schaft hat sich spitestens 3 Arbeitstage vor dem Anlass bei ihr zu melden.

Den Weisungen der Vermieterschaft und ihren Mitarbeiter:innen sind strikte Folge zu leisten.

Der Auf- und Abbau von Veranstaltungsmaterial hat, soweit nichts anderes vereinbart, wiahrend der
Geschaftszeit und innert der vertraglich festgelegten Mietdauer zu erfolgen. Ausnahmen miissen im
Voraus angemeldet und von der Vermieterin genehmigt werden und konnen kostenpflichtig sein.

Nicht entferntes Veranstaltungsmaterial wird von der Vermieterin auf Kosten der Mieterschaft ent-
sorgt und es wird eine zusatzliche Aufwandentschadigung verrechnet.

10.2. Parkplatze Waldhiitten

Fiir die Zufahrt und Parkplatznutzung gilt die jeweils giiltige Parkplatzordnung der Waldhiitten
(www.forst.bgbern.ch)

10.3. Logistik Miete Sitzungszimmer

Die Mieterschaft hat sich bei Ankunft beim Empfang der Vermieterin im Forstzentrum an der Ha-
lenstrasse 10 in Bern zu melden.

Der Auf- und Abbau von Veranstaltungsmaterial hat, soweit nichts anderes vereinbart, wahrend der
Geschiftszeit und innert der vertraglich festgelegten Mietdauer zu erfolgen. Ausnahmen miissen im
Voraus angemeldet und von der Vermieterin genehmigt werden und kénnen kostenpflichtig sein.

Nicht entferntes Veranstaltungsmaterial wird von der Vermieterin auf Kosten der Mieterschaft ent-
sorgt und es wird eine zusatzliche Aufwandentschidigung verrechnet.

10.4. Parkplatze Sitzungszimmer

Fiir die Zufahrt und die Parkplatznutzung gilt die jeweils giiltige Parkplatzordnung des Forstzent-
rums (www.forst.bgbern.ch).
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11. Pflichten der Mieterschaft

11.1. Bewilligungen

Sofern nicht ausdriicklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, ist die Mieterschaft verpflich-
tet, simtliche fiir die Durchfiihrung der Veranstaltung erforderlichen behordlichen Bewilligungen ei-
genverantwortlich und rechtzeitig einzuholen, Versicherungen abzuschliessen und die gesetzlichen
Auflagen einzuhalten.

Die Mieterschaft ist verantwortlich, die allgemeinen Vorgaben fiir die Durchfiihrung von Veranstal-
tungen zu kennen und einzuhalten.

11.2. Abgabe der gemieteten Raumlichkeiten

Am Ende der Mietdauer sind die Rdumlichkeiten besenrein abzugeben und die Ausgangsbestuhlung
ist wiederherzustellen. In den Waldhiitten sind sdmtliche Abfille mitzunehmen und nach den gesetz-
lichen Vorschriften zu entsorgen.

11.3. Sicherheit

Den Verantwortlichen der Vermieterin ist jederzeit Zutritt zu den gemieteten Raumlichkeiten zu ge-
wihren.

Das Aufkleben oder das Befestigen irgendwelcher Gegenstinde an Fassaden, Sdulen, Wéanden, Fens-
tern, Aufziigen, Durchgingen, Tiiren, Decken, Boden, Vorhiangen, Beleuchtungskorpern und Mobiliar
mit N#geln, Diibeln, Schrauben, Heftklammern, Klebstreifen, Leim oder Ahnlichem ist untersagt.

Wihrend der Nutzung der Raumlichkeiten ist Ruhe und Ordnung zu wahren. Veranstaltungen diirfen
nicht dazu dienen, verfassungs- oder gesetzeswidriges Gedankengut zu verbreiten — weder durch die
Mieterschaft selbst noch durch Besucher:innen.

Die maximal zulédssige Personenzahl darf in keinem Fall {iberschritten werden. Die Einhaltung dieser
Vorgabe obliegt der Mieterschatft.

Bei Verstossen gegen diese Grundsitze, gegen die AGB oder gegen Weisungen des Personals ist die
Vermieterin berechtigt, den Anlass mit sofortiger Wirkung abzubrechen.

11.4. Feuerpolizeiliche Vorschriften

Es gilt ein Rauchverbot in den gemieteten Rdumlichkeiten bzw. im gesamten Gebiude an der Ha-
lenstrasse 10 in Bern.

Notausginge und Loschposten sind jederzeit freizuhalten. Loschposten diirfen nicht manipuliert wer-
den.

Die Verwendung von ungeschiitztem Kerzenlicht, Feuer, Indoor-Feuerwerk und feuergefahrlichen
Stoffen in Innenraumen ist nicht gestattet.

Aufbauten, Kulissen und Dekorationen der Mieterschaft miissen aus schwer entflammbaren Materia-
lien hergestellt sein.

Das Verwenden von Konfetti, Glitzerstaub und anderen Dekorationsutensilien gleicher Art sowie von
heliumgefiillten Ballons ist untersagt.

Samtliche Kosten in Zusammenhang mit einem Fehlalarm werden der Mieterschaft verrechnet, so-
fern der Fehlalarm von ihnen oder Besucher:innen ausgelost wird.
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12. Haftung

Die Mieterschaft haftet fiir alle Schiden, die aus der Benutzung der gemieteten Raumlichkeiten oder
aus der Missachtung dieser AGB entstehen — unabhéngig davon, ob diese durch sie selbst, durch ihre
Mitarbeiter:innen, externe Dienstleister:innen, Veranstaltungsgaste oder Drittpersonen, die auf Ver-
anlassung der Mieterschaft mit der Mietsache in Beriihrung kommen, verursacht wurden, und stellt
die Vermieterin in diesem Umfang von Schadenersatzanspriichen Dritter frei.

Soweit durch genannte Schiden beziehungsweise Beseitigung derselben die weitere Raumnutzung
fiir sich oder fiir Dritte behindert wird, haftet die Mieterschaft fiir den dadurch entstehenden Miet-
ausfall.

Unberiihrt davon bleibt die weitergehende gesetzliche Haftung der Vermieterin.

Die Vermieterin haftet nicht fiir Beeintrachtigungen oder Schiaden, die der Mieterschaft infolge hohe-
rer Gewalt oder anderer von der Vermieterin nicht zu vertretender Umsténde entstehen, insbeson-
dere wenn gemietete Raiumlichkeiten ohne Verschulden des Forstbetriebs nicht oder nur einge-
schrankt nutzbar sind (z. B. bei Elementarschidden, behordlichen Anordnungen oder technischen St6-
rungen). In diesem Fall tragt jede Partei die ihr entstandenen Kosten selbst und haftet der anderen
Partei nicht fiir die Konsequenzen aus der Nichterfiillung. Ausgenommen blieben Dienstleistungen,
die die Vermieterin im Auftrag der Mieterschaft beauftragt oder bezogen hat. Diese werden der Mie-
terschaft in jedem Fall in Rechnung gestellt.

Allfallige Versicherungen fiir Verlust und Beschadigung fiir eingebrachte Gegenstidnde wie auch fiir
das Inventar der Vermieterin ist Sache der Mieterschaft.

Die Vermieterin haftet fiir Schaden nur in Féllen von Absicht oder grober Fahrlassigkeit.

13. Datenschutz

Die Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen ist fiir die Vermieterin eine Selbstverstand-
lichkeit. Sie nutzt die Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Personenbezogene Da-

ten werden an die Online-Buchungsplattform und an die Hiittenwart:innen, aber nicht an Dritte wei-
teregegeben und lediglich fiir interne Zwecke der Vermieterin verwendet

14. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Erfiillungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Forstbetriebs der Burgergemeinde Bern. Es gilt Schwei-
zer Recht. Fiir allfallige Streitigkeiten ist der Gerichtsstand Bern verantwortlich.

Dezember 2025, Forstbetrieb der Burgergemeinde Bern

Burgergemeinde Bern Forstbetrieb 77



	1. Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen
	2. Vertragsabschluss
	1.
	3. Mietpreis und Mietkonditionen
	3.1. Mietpreis
	3.2. Zusatzleistungen
	3.3. Mietdauer
	4. Zahlungsbedingungen
	5. Vertragsrücktritt und Annullierung
	5.1. Durch die Mieterschaft
	5.2. Durch die Vermieterin
	6. Technik / Ausstattung
	7. Werbung, Bildmaterial, Medien und Aufnahmen
	8. Gastronomie und Verpflegung
	1.
	9. Garderobe
	10. Logistik und Parkplätze
	10.1. Logistik Miete Waldhütten
	10.2. Parkplätze Waldhütten
	10.3. Logistik Miete Sitzungszimmer
	10.4. Parkplätze Sitzungszimmer
	1.
	11. Pflichten der Mieterschaft
	11.1. Bewilligungen
	1.1.
	11.2. Abgabe der gemieteten Räumlichkeiten
	11.3. Sicherheit
	11.4. Feuerpolizeiliche Vorschriften
	1.
	1.
	12. Haftung
	13. Datenschutz
	14. Gerichtsstand und anwendbares Recht

